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~ Mistes Stück. Donnerstag den 22ten November 1787.

Vom -Hunde tragen. sam das Bürgerrecht erhalten und der
fjX " Richter erkennt sie dafür, ohnerachtet sie
/^)as Hunde kragen war in alten Zei- nichts mehr, als einen Wortschäll enthal
ten eine besondre schimpfliche Strafe, wo- tcn, dem man jedes andere substituirèn 
Mit nicht blos gemeine Leute, sondern auch könnte.
Fürsten, Grafen und Herrn belegt wur- Die Strafe des Hundetkàgèns konnte 
den. In Franken, Schwaben und Sach- nyr allein das höchste Oberhaupt der Na
sen war sie sehr übli'g, und das noch heut tion auflegeN. Sie traf besonders dît 
zu Tage für entehrend gehaltene Wort, Friedensstörer und Aufrührer. Oesters 
Hundsfott, hak von dem ehemaligen Hnn- wurde sie mit der Lebensstrafe verbunden, 
betragen seinen Ursprung. Gewisses chimpf- zumal wenn jemand Meuterer) angefân- 
wörter haben bey allen Nationen gleich- gen, da der Kaiser in auswärtige Kriege 

verwickelt



verwickelt war. Die Strafe bestand tv 
gentlich darinn, daß derjenige der sie ver
wirkt hatte, einen Hund der zuweilen ganz 
schäbig war, bey dess Vorderfüssen auf 
Lie Achseln fassen, und eine" gewisse Strek- 
ke Weges, ja wohl zuweilen aus einer 
Grafschaft und einem Gebiete in das an
dere tragen mußte. Hakten sie Mitschul
dige ihres Vergehens vom niedrigen 
Stande, so mußten die Adelichen einess 
Stul oder Sattel, Bauern aber ein Pflug- 
rad auf eben so sch imflich e Weife tragen, 
und sie wurden dabey von dem Volke in 
einer feyerlichen Prozession begleitet. Die
se Gewohnheit will ich mit einigen Bey
spielen aus der Geschichte unterstützen r

sinter Kaiser Otto dem Großen , über
fiel der Herzog Eberhard in Franken ei
nen vornchmen Herrn in Sachsen, nahm 
ihm die Stadt Elveri weg, legte sie m 
die Asche und tödtete alle Einwohner, 
Hierüber wurdenHerzog Eberhard und feine 
Anhänger nicht^ nur zur ordentlichen 
Strafe der Landfriedensverbrecher verur- 
theilt, sondern es mußten auch dessen Mit
schuldige von einem gewissen Orte an, 
dis nach Magdeburg Hunde auf dem Rük- 
ken tragen. Man wußte auch in ältern 
Zeiten die Gerechtigkeit der Verwandschaft 
aufzuopfern; und der Herzog wurde dies
mal von der Strafe Hunde zu tragen, 
weil Kaiser Conrad I. sein Bruder gewe
sen, ausgeschlossen, und kam damit weg, daß 
er füriooTakentePferde an denKaiscrlieferte

Um das Jahr 1155, als Kaiser Frie
drich I. nach Italien reisen mußte, um 
dort vom Pabste die Krönung zu empfan
gen; geriethen sich Herrmann, Pfalzgraf 
am Rhein, und Arnold der Erzbischof zu 
Maynz, wie auch andre benachbarte Gra
fen und Herren in die Haare, und rich
teten am Rheinstrom große Blutbäder 

und Verwüstungen ass. Der Kaiser setzte 
bey seiner Zurückkunft einen Reichstag 
an, und das Endmrheil siel dahin aus, 
daß Herrmann nebst zehn mitschuldigen 
Grafen, jeder einen Hund eine ganze Meile 
weit von einer Gränze zur andern auf 
der Achsel tragen sollten; die gemeinen 
von Adel aber mußten diesen Spazierweg 
mit einem Stule und die Bauern mit ei
nem Pflugrade machen. Was die Stra
fe des Bischof Arnolds und aller der mit
schuldigen Geistlichen betraf, die es am 
ärgsten gemacht und die größte Sckuld 
hatten, so schützte sie die'Priesterwürde 
vor dem Hundekragen, aber sie mußten 
Personen schassen, welche die Tour a la 
Mode in ihren Namen machten, wozu 
sich denn um den Himmel zu verdienen, 
gar bald Leute fanden.

Im Jahr 1202 stack der Burggraf 
Gerhard zu Qucrfurth dem Dechand zu 
Magdeburg bey einem Strassenüberfall 
die Äugen aus. Kaiser Philipp verur- 
kheiltc ihn in 1000 Mark Silber, bieder 
Blindgemachte erhielt, 100 Mark Lehn 
dem Dohm rcsigniren, dem Kaiser huldi
gen und in Gesellschaft von 500 Rittern 
vom Orte der That an, bis an die THüve
des Doms, jeder einen Hund tragen.

Die Nrsach, warum gerade zu einer 
schimpflichen Strafe ein Hund erwählt 
worden, ist schwer zu entdecken. Mir 
scheint die Meinung richtig zu seyn, baß 
sie zu den Zeiten Heinrichs des Voglers 
aufgekommen, welcher den Hunnen, die 
ihm den Tribut versagten, zum Zeichen 
seiner äussersten Verachtung einen schäbi
gen Hund überschickte.

Anekdote.
Ein Bedienter des Prinzen Heinrichs, 

ältesten Sohn, Heinrichs IV. Königs in
K England,



England, stand bey seinem Herrn in be- 
sondern Gnaden; wurde aber eines Ta
ges bey dem Königlichen Gericht ange- 
klagt und cingezogen. Der Prinz nahm, 
dieses Unternehmen als eine H.intenanse- 
tzung der ihm schuldigen Achtung auf. 
Er begab sich in eigner Pcrsos zu die- 
ftm Rlchterstul, und befahl den Officieren 
mit zorniger Miene, seinen Bedienten au- 
genblrcklich m Freyheit zu setzen. Eüy. 
reder schlug die Augen nieder und verbiß 
die gebührende Atwort, Allein der Ober- 
richter Lord Sir Wilhelm Gascoigne, war 
der einzige, der ohne Bestürzung aufstund 
und den Prinzen ermähntem von seiner 
Forderung- abzustëhen und- sich- den- unab
änderlichen Gesetzen zu unterwerfen. We
nigstens mein Prinz, sagte er: wenden sie 
sich zuvor an den König Ihren Herrn 
Vater, und bitten Sie für diesen Ver
brecher um Gnade; nur durch dieses Mit
res werden Sie Ihren Zweck ohne Schmä
lerung der Gesetze und- ohne Beleidigung 
der Obrigkeit' erreichen.

Allem diese Rede machte auf î)en feu
rigen Prinzen so wenig Eindruck, daß er 
m dem empfindlichsten Tone auf die Er
füllung seines Befehls drang. Der Lord 
Oberrichter wurde aber dadurch nicht im- 
geringsten ausser Fassung gebracht; und 
befahl ihm Kraft des Gehorsams/ den 
er den Gesetzen schuldig, den Gefangenen 
da zu lassen und sich selbst augenblicklich

aus der Gevichtsstube zu entfernen. Hier- 
üb'er brach der -Zorn des Prinzen noch 
weit heftiger und beleidigender aus. Al
lein der Öberrich'ter blieb Herr über seine 
Affekten und sagte mit einem Muthe, der 
dem erhabenen Stande den er bekleidete 
angemessen wat: Ich behaupte hier den 
Platz Ihres unumschränkten Herrn. Ich 
befehle.Ihnen demnach hiermit in stinem 
Namen von Ihrer Forderung abzustehm 
und um fünden Ungehorsam und die 
Verachtung zu büssM die Sie vor dem 
geheiligten Sml der" Gerechtigkeit began
gen haben; sa begeben Sie sich selbst dm 
Augenblick ins Gefängniß, worinn ich Ih
nen so lange zn bleiben ànbefehle,- bis dee 
König Ihnen seine weitern Befehle wird 
bekannt machen lassen. Der Prinz war 
hiervon fö sehr gerührt, daß er sofort 
den Degen ablegte, den Oberrichter eine 
Verbeugung machte und in das Gefäng
niß dieses höchsten Gerichts gkeng. Alle 
Schmeichler des Prinzen waren bemühet 
Lord Oberrichter zu stürzen, und wand
ten hierzu bey dem Könige alles an. Als 
aber der König den erstatteten Bericht 
vernahm, hob er die Augen auf und rief: 
O Gott toetoe Erkanntlichkeit bin ich 
deiner Güte schuldig! So hast du mir 
denn doch einen Richter geschenket, der 
sich nicht scheuet die Gerechtigkeit auszur 
üben.
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Ta man in Erfahrung gebracht, daß in hiesigen Gegenden viele Refträgcc 
mit nachgepfuschtcn Hallischen Wansenhaus-Medikamenten Hausiren gehen, und das 
PMlkück damit betrügen. So wird von Seiten der Medikamenten-Expedition des 
Gallischen Waysenhauses hierdurch bànNk gemätöt, daß sie niemals dergleichen Ref- 
trqger ausschicke, und daß daher alle vorgeblich Hattische Waisenhaus Medizin, die 
hon RefkèaFern, Hausiern und Markte beziehenden Arzenevkrümern verkauft werden, 
Memal nachgepfuscht und falsch find, auch dH vvritzo frt Elbingen nur den dem 
Hirrn Ahotheker B eH a min Nöumann die gallischen Medikamenten genuïné zu 
MeN sind. Halle, den 6ten Noà. 1787. C. A. bon MadaL

' Ktn i fteit D?c. c. Abeiä von 5 bis 6 Uhr werde ich Mieder meine Dok- 
testmgen über die ersten Nnfangsgràde der englischen Spräche anfangen, begüterte 
Liêbyâbst bezahlen für f6 Stunden 4 fl. Arme Nichts. ■ Samuel Teschà


